
Parodontitis ist neben Karies die am häufigsten verbreitete Zahn -
erkrankung. Sie kann jedoch durch eine umfangreiche Prophylaxe
reduziert oder gar vermieden werden.
Der Patient benötigt eine umfangreiche und systematische Aufklä-
rung im Vorfeld der Behandlung. Der behandlungswillige Patient
sollte unbedingt vor Beginn der eigentlichen Therapie umfangreich
über die anfallenden Kosten nicht nur der Behandlung, sondern
auch der Nachsorge (Recall) informiert werden.
Viele Leistungen, die im Bereich der Parodontaltherapie und Pro-
phylaxe in der Zahnarztpraxis erbracht werden, sind jedoch nicht in
der GOZ 2012 enthalten. 
Mit der Neufassung von § 6 Absatz 1 Satz 1 der GOZ können Leis-
tungen, die im Gebührenverzeichnis fehlen, analog berechnet wer-
den, egal wann Anwendungsreife bestand und egal aus welchem
Grund die Leistung nicht in das Gebührenverzeichnis aufgenom-
men wurde. Voraussetzung für die Erbringung einer nicht im
 Gebührenverzeichnis enthaltenen selbstständigen zahnärztlichen
Leistung ist lediglich, dass die Leistungen weder Bestandteil noch
eine besondere Ausführung einer anderen, ebenfalls berechneten
Leistung sind (vgl. § 4 Absatz 2). Generell ist der behandelnde Zahn-
arzt allein zuständig und verantwortlich für die Wahl der angemes-
senen analogen Gebührennummer bei zahnärztlichen Leistungen,
die in der GOZ nicht abgebildet sind.
Beispielsweise ist die subgingivale, nicht chirurgische Belagsent-
fernung nicht in der GOZ-Ziffer 1040 enthalten. Dies entspricht
nicht nur den Kommentaren der Bundeszahnärztekammer und Lie-
bold/Raff/Wissing, sondern auch das Verwaltungsgericht Stuttgart
sieht es mit Urteil vom 13.2.2014 ebenfalls so.
Die folgenden Leistungen sind ebenfalls nicht von der Gebühren-
ordnung erfasst und es empfiehlt sich die Analogberechnung:
– Herstellung/Eingliederung und Anwendung einer individuell an-

gefertigten Schiene zur Parodontalprophylaxe (Medikamenten-
träger)

– PZR an Stegen, Geschieben 
– Reinigung von Prothesen
– Periotest
– Full Mouth Desinfection
– Einbringen von Oraqix
– Antibakterielle Photodynamische Therapie 
– Anwendung eines Halimeters
– Taschensterilisation mittels Laser
– Reinigung der Wangenschleimhaut und der Zunge
– Erhebung des PA-Status oder PSI, wenn mehr als zweimal inner-

halb eines Jahres medizinisch notwendig
– Keimreduktion der Zahnfleischtasche mittels Laser 
– etc.

Fazit 
Eine umfangreiche Behandlungs- und Kostenaufklärung im Vorfeld
erspart Zeit und beugt Unstimmigkeiten mit dem Patienten vor.
 Genutzt werden sollten die Möglichkeiten der Analogberechnung,
damit die Leistungen aufwandsgerecht honoriert werden.
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Entspannt in die Zukunft: 
ProKonzept® und das Qualitätsmanagement
für Zahnärzte
ProKonzept® und das Qualitätsmanagement für Zahnärzte – exklusiv von dental bauer – ist die optimale Hilfe für Ihre Praxis. 
Es hilft Ihnen bei der Umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und bei der Einführung eines Qualitätsmanagements 
nach DIN ISO 9001:2008. Mit ProKonzept® und dem Qualitätsmanagement für Zahnärzte bieten wir Ihnen eine professionelle 
Dienstleistung mit praxisnahen und schnell umsetzbaren Lösungen.

    Beratung bei der Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft
    Regelmäßige Schulungen und Unterweisungen des Personals in der Praxis
    Entwicklung von individuellen Konzepten; z.B. in den Bereichen Hygiene, Entsorgung, Dokumentation
    Terminüberprüfung, Recall und Durchführung von Geräteprüfungen
    Vorgefertigte Prozessbeschreibungen
    Schritt für Schritt zum QM-Handbuch
    Alles aus einer Hand
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E-Mail tuebingen@dentalbauer.de

28804_07_Anzeige_Praxis_A4.pdf   128804_07_Anzeige_Praxis_A4.pdf   1 16.04.14   14:3616.04.14   14:36


